
Suchergebnis

SCP INVESTMENTS LIMITED
(Auffordernder)

Majuro

Aufforderung an die Inhaber der unten stehenden Wertpapiere zur Abgabe von Verkaufsangeboten

Emittent WKN ISIN Maximalpreis
AG für hist. WP 502010 DE0005020101 0,10 Euro
Air Berlin 2018 AB100B DE000AB100B4 0,1 %
Air Berlin 2019 AB100L XS1051719786 0,1 %
Amani Gold A2DJ27 AU000000ANL3 0,001 Euro
Auscann A2DLBP AU000000AC89 0,001 Euro
AVZ Minerals A0MXC7 AU000000AVZ6 0,001 Euro
AXA Immoselect 984645 DE0009846451 0,04 Euro
CS Euroreal CHF 975140 DE0009751404 3 Euro
CS Euroreal EUR 980500 DE0009805002 1,90 Euro
CS Property Dynamic 975135 DE0009751354 8,50 Euro
CS Realwerte 543040 DE0005430409 500 Euro
Danakali A14UCJ AU000000DNK9 0,001 Euro
DEGI Europa 980780 DE0009807800 0,35 Euro
DEGI German Business A0J3TP DE000A0J3TP7 0,50 Euro
DEGI Global Business A0ETSR DE000A0ETSR6 0,53 Euro
DEGI International 800799 DE0008007998 1 Euro
Ekosem 2027 A1R0RZ DE000A1R0RZ5 1 %
Ekosem 2029 A2YNR0 DE000A2YNR08 1 %
Equus Mining A1J88D AU000000EQE3 0,001 Euro
Euroboden 2024 A2YNXQ DE000A2YNXQ5 0,1 %
Euroboden 2025 A289EM DE000A289EM6 0,1 %
Firefinch A2QG57 AU0000114522 0,001 Euro
Focus Nordic Cities A0MY55 DE000A0MY559 0,14 Euro
Folli Follie CHF A19QSV CH0385518052 2 %
Folli Follie EUR A1ZLG9 XS1082775054 2 %
Genmin A3CVPU AU0000136590 0,001 Euro
Hybrid Capital A0D2FH DE000A0D2FH1 0,1 %
Hybrid Capital A0D1KQ XS0216711340 0,1 %
Ichor Coal A1JQEX NL0010022307 0,01 Euro
Inter ImmoProfil 982006 DE0009820068 23,10 Euro
Kanam Grundinvest 679180 DE0006791809 1,60 Euro
Kanam Spezial Grundinvest A0CARS DE000A0CARS0 2,40 Euro
Kanam US Grundinvest 679181 DE0006791817 0,24 Euro
Lakes Blue 675558 AU000000LKO0 0,001 Euro
Leo Lithium A3DMSC AU0000221251 0,001 Euro
Libanon 2020 A1AULQ XS0493540297 1 %
Libanon 2029 A28S7E XS2083908645 1 %
Libanon 2033 A191TP XS1824238239 1 %
Libanon 2034 A191TN XS1824238072 1 %
Libanon 2035 A28S7F XS2083908132 1 %
MK-Kliniken A1TNRR DE000A1TNRR7 1 Euro
Orpea 2024 A19TP2 FR0013301942 1 %
Orpea 2024 A19LFE FR0013262987 1 %
Orpea 2025 A19XGH FR0013322187 1 %
Orpea 2028 A3KN61 FR0014002O10 1 %
Panoramic A0Q29H AU000000PAN4 0,001 Euro
Parabellum A3EEYD AU0000181109 0,001 Euro
Province Resources A2QHAT AU0000115719 0,001 Euro
Rectifier A0M77S AU000000RFT6 0,001 Euro
SAS 1986 482936 CH0006125253 0,1 %
SEB Global Property SEB1A9 DE000SEB1A96 10,50 Euro
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Emittent WKN ISIN Maximalpreis
SEB Immoinvest I 980230 DE000SEB1AV5 0,65 Euro
SEB Immoinvest P 980230 DE0009802306 0,65 Euro
SEB Immoportfolio 980231 DE0009802314 3,30 Euro
Sigma Healthcare A2DYWB AU000000SIG5 0,001 Euro
Signa 2026 A3KS5R DE000A3KS5R1 0,1 %
Signa 2026 A3KS5S DE000A3KS5S9 0,1 %
Strandline A12GE8 AU000000STA5 0,001 Euro
The Social Chain A3E5FE DE000A3E5FE7 0,1 %
Tombador A2QD17 AU0000107211 0,001 Euro
UBS 3 Sector Real Estate 977268 DE0009772681 0,13 Euro
Vantiva 2005 A0GFX3 FR0010237016 0,01 %
Vital Metals A0F5YD AU000000VML1 0,001 Euro

0. Information and invitation for English-speaking security holders
Security holders are invited to participate in this reverse tender offer as laid out above (ISIN table) or to sell their securities directly to SCP INVESTMENTS LIMITED
or others for an individually negotiated price with bank based settlement (cash on delivery). Bond prices are “flat” and include interest claims.

The invitation deadline is 12 January 2024 at 17:00 Central European Time (CET). Banks are requested to notify the inviter of the offered amounts and respective
prices until 15 January 2024 at 17:00 CET.

If any of the listed securities receive any type of payout, such as a distribution, interest or dividend payment, between the start of the invitation period (11
December 2023) and the transfer of tendered securities to the inviter, the listed maximum price will be adjusted accordingly to reflect this payout. This means, for
example, that in the case of a maximum price of 10 Euro and a payout of 1 Euro, only an adjusted maximum price of 9 Euro will be paid.

Banks may settle larger tendered amounts (minimum sum of 20,000 Euro in aggregate value offered and accepted) at any time during the offer period in a
preferred settlement procedure.
Banks that do not offer their clients a settlement of this tender offer are kindly asked to forward the contact information provided below directly to their clients.
Only the German version of this reverse tender offer is binding.

1. Aufforderung zur Verkaufsangebotsabgabe

Der Auffordernde fordert hiermit die Wertpapierinhaber auf, ihm Verkaufsangebote für ihre oben in der ISIN-Liste genannten Wertpapiere zu unterbreiten
("Aufforderung").
Diese Aufforderung, die Verkaufsangebote sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Die Aufforderung richtet sich nicht
an Wertpapierinhaber in einer Jurisdiktion, in der die Aufforderung gegen die dort geltenden Gesetze verstößt.

Die Frist („Angebotsabgabefrist“), innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben werden können, läuft bis zum 12.01.2014 um 17:00 Uhr.

2. Durchführung des Verkaufsangebotabgabe

2.1. Verkaufsangebotserklärung und Sperrvermerk

Wertpapierinhaber können Verkaufsangebote nur innerhalb der Angebotsabgabefrist abgeben. Die Verkaufsangebotsabgabe kann nur gegenüber einem
depotführenden Kreditinstitut oder einem depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen (nachfolgend „depotführendes Institut“) erklärt werden.
Wertpapierinhaber, die ein Verkaufsangebot für ihre Wertpapiere oder einen Teil ihrer Wertpapiere abgeben wollen, sollen zur Verkaufsangebotabgabe

a.) die Verkaufsangebotabgabe unter Angabe von Stückzahl/Nominale und einem Preis schriftlich gegenüber dem depotführenden Institut erklären, wobei ein
Minimalpreis in Höhe von 10 % des genannten Maximalpreises und Gebotsschritte von 5 % zu berücksichtigen sind, und
b.) die Wertpapiere, für die das Verkaufsangebot abgegeben werden soll, durch ihr depotführendes Institut mit einem Sperrvermerk versehen lassen.

Die Abgabe des Verkaufsangebotes wird mit Zugang der Verkaufsangebotsabgabeerklärung bei dem depotführenden Institut und Setzung des Sperrvermerks
wirksam.
Die Wertpapierinhaber erklären mit der Verkaufsangebotsabgabe, dass die angedienten Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt und bis zur etwaigen
Eigentumsübertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten Dritter sind und bleiben werden.
Mit der Abgabe des Verkaufsangebotes weisen die jeweiligen Wertpapierinhaber ihr depotführendes Institut an, die in der Verkaufsangebotserklärung bezeichneten
Wertpapiere zunächst in ihrem Depot zu belassen, jedoch mit einem entsprechenden Sperrvermerk zu versehen.

Weiter beauftragen und bevollmächtigen die jeweiligen verkaufsangebotsabgebenden Wertpapierinhaber ihr depotführendes Institut, unter Befreiung von dem
Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung ihres Verkaufsangebotes vorzunehmen
sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, sowie im Fall der Annahme der Verkaufsangebote durch den Auffordernden (vgl. Ziffer 2.3) den
Eigentumsübergang der eingereichten Wertpapiere auf den Auffordernden herbeizuführen. Der Auffordernde hat das Recht, die Rechte aus diesem Vertrag an andere
zu übertragen.
Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung der
Verkaufsangebote unwiderruflich erteilt.

2.2. Abwicklung des Verkaufsangebotes und Kaufpreiszahlung

Für die weitere Abwicklung der Verkaufsangebote ist es erforderlich, dass die depotführenden Institute
a.) spätestens an dem auf das Ende der Angebotsabgabefrist folgenden Bankarbeitstag (15.01.2024, 17:00 Uhr) dem Auffordernden Stückzahlen und Preise der
angedienten Wertpapiere mitteilen, für die die Wertpapierinhaber dem depotführenden Institut fristgerecht die Verkaufsangebotsabgabe erklärt haben und für
welche fristgerecht ein Sperrvermerk eingetragen wurde („Mitteilungsfrist“); und
b.) zusammen mit der Mitteilung über Stückzahlen und Preise der angedienten Wertpapiere gemäß vorstehend lit. a) dem Auffordernden mitteilen, auf welches
Konto des depotführenden Instituts der Auffordernde oder andere (o.a.) die Kaufpreise überweisen soll; und
c.) die Wertpapiere, für die fristgerecht die Verkaufsangebotsabgabe erklärt wurde, unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen für die Übertragung der
Wertpapiere zu übertragen.

Die Voraussetzungen für die Übertragung der Wertpapiere, die kumulativ vorliegen müssen, sind:
(1) der Ablauf der Angebotsabgabefrist,
(2) die Erklärung der Annahme des Verkaufsangebots und
(3) die Zahlung des jeweiligen Kaufpreises durch den Auffordernden o.a. auf das von dem jeweiligen depotführenden Institut genannte Konto.

Der Auffordernde o.a. treten insoweit bei der Abwicklung mit Banken in Vorleistung (Zahlung vor Lieferung). Die Überweisung der Kaufpreise wird unverzüglich an
die depotführenden Institute in Euro (bei Wertpapieren in Fremdwährung ist der Wechselkurs der EZB-Referenzkurs vom 12.01.2024) beauftragt. Mit der Gutschrift
bei dem jeweiligen depotführenden Institut hat der Auffordernde seine Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises gegenüber dem das Verkaufsangebot abgebenden
Wertpapierinhaber erfüllt. Es obliegt dem jeweiligen depotführenden Institut, die Geldleistung dem verkaufsanbietenden Wertpapierinhaber gutzuschreiben. Soweit
Wertpapiere im Falle der Nichtannahme des Verkaufsangebotes durch den Auffordernden nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. Ziffer 2.3), werden die
depotführenden Institute gebeten, bei den verbleibenden eingereichten Wertpapiere den Sperrvermerk zu entfernen.
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Mitteilungen der depotführenden Institute an den Auffordernden nach den vorstehenden Absätzen sollen per E-Mail an SCPinvestmentsLimited@gmail.com erfolgen.
Der Auffordernde wird den depotführenden Instituten voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ende der Angebotsabgabefrist die Annahme oder
Nichtannahme der Verkaufsangebote mitteilen. Die depotführenden Institute werden aus diesem Grund gebeten, dem Auffordernden zusammen mit den
Mitteilungen nach vorstehend lit. a) und lit. b) eine E-Mail-Adresse mitzuteilen.

2.3. Annahme der Verkaufsangebote

Mit der Annahme des Verkaufsangebotes kommt zwischen dem Auffordernden und dem verkaufsanbietenden Wertpapierinhaber ein Kaufvertrag zu dem vom
verkaufsanbietenden Wertpapierinhaber angebotenen Kaufpreis gemäß den Bestimmungen der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung
zustande.

Mit der Annahme des Verkaufsangebotes einigen sich der Wertpapierinhaber und der Auffordernde zugleich über die Übertragung des Eigentums an den zum Verkauf
eingereichten Wertpapieren auf den Auffordernden o.a.
Der Auffordernde behält sich vor, alle, keine oder nur die ihm niedrigstpreisig angebotenen Wertpapiere zu kaufen.
Mit Abgabe des Verkaufsangebotes erklärt der jeweilige Wertpapierinhaber hierzu sein Einverständnis

Wenn bei einem der aufgeführten Wertpapiere zwischen dem Beginn des Aufforderungszeitraumes (11.12.2023) und der Übertragung angedienter Wertpapiere an
den Aufforderer eine Auszahlung, wie z.B. durch eine Ausschüttung, Zinszahlung oder Dividende, vorgenommen wird, wird der aufgelistete Maximalpreis
dementsprechend angepasst, um diese Ausschüttung widerzuspiegeln. D.h. dass beispielsweise im Falle eines Maximalpreises von 10 Euro und einer
zwischenzeitlichen Ausschüttung von 1 Euro lediglich ein angepasster Maximalpreis von 9 Euro bezahlt wird.

2.4. Vorzeitige Abwicklung von größeren Wertpapier-Positionen
Der Auffordernde o.a. bieten Wertpapierinhabern an, von Banken vorzeitig übermittelte Angebote mit einem Gesamtwert von mindestens 20.000 Euro jederzeit in
einer vorgezogenen, Vorzeitigen Abwicklung abzuwickeln und nicht erst nach Ende der Angebotsfrist.

2.5. Kosten der Verkaufsangebotsabgabe und des Verkaufes

Etwaige mit der Verkaufsangebotsabgabe oder dem Verkauf entstehende Kosten sind von dem jeweiligen Wertpapierinhaber selbst zu tragen.

3. Steuerlicher Hinweis

Die steuerliche Behandlung des Veräußerungsvorgangs bei den Wertpapierinhabern hängt von den jeweiligen individuellen steuerlichen Verhältnissen des
Wertpapierinhabers ab.

4. Rückfragen und Kontakt

DIE ABGABE DES VERKAUFSANGEBOTES ERKKLÄREN SIE BITTE GEGENÜBER IHRER DEPOTBANK!

Rückfragen richten Sie bitte an:
SCP INVESTMENTS LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MARSHALL ISLANDS MH96960
E-Mail: SCPinvestmentsLimited@gmail.com

DIE ABGABE DES VERKAUFSANGEBOTES ERKKLÄREN SIE BITTE GEGENÜBER IHRER DEPOTBANK!

Marshall Islands, im Dezember 2023

SCP INVESTMENTS LIMITED

Bitte senden Sie dieses Formular zur Abgabe des Verkaufsangebotes ausgefüllt an Ihre Depotbank!

Verkaufsangebotsabgabeerklärung

zur Aufforderung der SCP INVESTMENTS LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MARSHALL ISLANDS MH96960 (Auffordernder)
an die Inhaber der genannten Wertpapiere zur Abgabe von Verkaufsangeboten.

Der Auffordernde hat durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger eine Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten ("Aufforderung") an die
Inhaber verschiedener Wertpapiere veröffentlicht. Die Angebotsabgabefrist endet am 12.01.2024, 17:00 Uhr. Die Aufforderung, die Verkaufsangebote sowie die auf
dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht.

Ich, (Vorname, Name bez. Firma)

(Kontonummer IBAN), (Depotnummer), (Name der Bank)

biete dem Auffordernden an, von mir folgende Wertpapiere:

Beschreibung ISIN WKN Nennwert/Stück Preis
.......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... ..........

nach Maßgabe der Bestimmungen der Aufforderung zu erwerben. Der Kaufpreis von Anleihen enthält etwaige Stückzinsen ("flat"). Wenn bei einem der aufgeführten
Wertpapiere zwischen dem Beginn des Aufforderungszeitraumes (11.12.2023) und der Übertragung angedienter Wertpapiere an den Aufforderer eine Auszahlung,
wie z.B. durch eine Ausschüttung, Zinszahlung oder Dividende, vorgenommen wird, wird der aufgelistete Maximalpreis dementsprechend angepasst, um diese
Ausschüttung widerzuspiegeln. D.h. dass beispielsweise im Falle eines Maximalpreises von 10 Euro und einer zwischenzeitlichen Ausschüttung von 1 Euro lediglich
ein angepasster Maximalpreis von 9 Euro bezahlt wird.

Mir ist bekannt, dass die Wertpapiere, für welche ich ein Verkaufsangebot abgegeben habe, bis zur Übertragung der Wertpapiere an den Auffordernden oder bis zur
Erklärung der Nichtannahme meines Verkaufsangebotes durch den Auffordernden von meiner Bank mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Ich erkläre, dass die zum Erwerb angedienten Wertpapiere im Zeitpunkt der Verkaufsangebotsabgabe sowie bis zum etwaigen Eigentumsübergang auf den
Auffordernden frei von Rechten Dritter sind und bleiben werden. Der Auffordernde behält sich die Annahme oder Nichtannahme des Verkaufsangebotes nach
Maßgabe der Bestimmungen der Aufforderung vor.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie dieses Formular zur Abgabe des Verkaufsangebotes ausgefüllt an Ihre Depotbank!
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